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§ 154 10 Versagung der Bestatigung
nach Ermessen

IO - Insolvenzordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§154.
Die Bestatigung kann versagt werden, wenn

1. 1.die dem Schuldner im Sanierungsplan gewahrten Beglinstigungen in Widerspruch mit dessen Verhaltnissen

stehen;

2. 2.der Sanierungsplan dem gemeinsamen Interesse der Insolvenzglaubiger widerspricht, wobei Forderungen aus
Eigenkapital ersetzenden Leistungen nicht zu berUcksichtigen sind;

3. 3.die Insolvenzglaubiger weniger als 30% ihrer Forderungen erhalten und dieses Ergebnis darauf zurtckzufuhren
ist, dass der Schuldner seinen Vermdgensverfall durch Unredlichkeit, Leichtsinn oder GibermaRigen Aufwand fur
seine Lebenshaltung verursacht oder beschleunigt hat oder dass er den Antrag auf Eréffnung eines

Insolvenzverfahrens verzégert hat.

In Kraft seit 01.07.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/154
file:///

	§ 154 IO Versagung der Bestätigung nach Ermessen
	IO - Insolvenzordnung


